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ttnfaüuerftdjerutig.
(Siorrefponbens.)

Vacßbem in Sßrern gefc^äfetett Statte bie Aufmerffamfeit
ber ©emerbetreibenben auf bte fürgltdt) gegrünbete „©cßmeis.
©emerbe»llnfal.tfaffe" gelentt, bereit Vetrieb mit bem

1. Suli t. 3- aufgenommen morben, finben mir eS im 3n»
tereffe aßer VerufSstneige, auf biefeS überaus stoedmäßige,
gemeinnügige unb empfeßlenSmerte Snftitut ßinsumetfen.

Sie un§ Borliegenben ©tatuten unb VerficßerungS»
bebingungen ber ©cßtneiser. ®etoerbe IXnfall£affe,
beren prägnanteunb flare gaffung gansbefon»
b e r S Borteilßaft £>erbortritt, entfprecßen fo ziemlich ben ßeu»

tigen Anfcßauungen ber öffentlichen Vleinung unb macßen
ben ©inbrud, baß baS Snftitut baS Vefireben bat, Bon Born»
berein aße gmeioeutigfeiten unb Unflarbeiten ferne su batten.
Aacßfteßenbe fünfte erfcßeinen nnS ganz befonberS bemer»

fenSmert.
SaS Snftitut bat pm 3uted, feine Vîitglieber auf ©runb»

tage ber ©egenfeitigfeit p Berficßern unb smart
1. auf bem 2Bege ber SoIIeftiB» Verficßerung —

mit unb obne AuSbeßnung ber Verficßerung auf bie haft»
pfticßterfaganfpriicße — gegen bie materießen ©cßabenfolgen
förperließer VerufSunfäfle, melcße ben Arbeitgeber unb beffen
ArbeitSperfonat ober einzig nur baS legtere treffen. §aft=
pfticßiBerficßerung aflein mirb nicbt gemäbrt;

2. mittelft ber ©inselBerficßerung gegen bie mate«
rießen ©cbabenfotgen alter förperlicßen Unfaße, melcße ben

Verficßerten betreffen;
3. bie auf ben SobeSfaß Berficßerte ©umme mirb aueß

bann noeß Boß auSbesaßlt, menn ber Sob erft innerhalb
eines SaßreS atS birefte golge be§ erlittenen UnfaßeS eintritt :

4. 3m SnBalibitätSfafle Betgütet ba§ Snftitut eine ein=

malige tapital»Abpbung, beren hößc nad) bem ©rabe ber

SnBalibität fefigefept ift, fobaß ficß jeber über bie p ermar»
tenbe ©ntfdßäbigung genau Vecßenfcßaft ablegen fann unb
feinerlei Sifferenjen mit bem Snftitute ßinficßtlicß feiner
Anfprücße p befürchten bat ;

5. 3m gaße Borübergeßenber, gänslicßer ober teilmeifer
SnBalibität, b. ß. im gafle Bon Verlegungen, metcße eine

Borübergeßenbe, gänslicße ober teitroeife ©rmerbSunfäßigfeit
Sur golge ßaben, merben Bergütet:

a) Sei ber SoIIeftiB« unb haftpflicßtBer»
ficß erung:

1. bie notmenbige hcttmtgS» unb VerpftegungSfoften ;
2. für bie Sauer ber abließen Veßanblung ber Boße,

ausfaßenbe Soßn, besro. bei nur teilmeifer ©rmerbSunfäßigfeit
ber entfprecßenbe Seit berfelben.

b) 23ei ber ©inselPerficßerung:
bie in jebem eingelnen gaße bureß bie Volice Berficßerte

unb feftgefegte SageSentfcßäbigung, beginnenb mit bem auf
ben Unfafltag näcßftfotgenbem Sage bis auf 200 Sage
(©onn= unb gefttage mitgerechnet).

Sie Unfafl»©cßaben»An3eigeformulare (aueß für anbere

©efeßfeßaften naeßaßmungsmert) finb äußerft präsiS unb flar
abgefaßt unb geben 3eugniS baBon, baß bie Vermaltung in
richtigen huuben liegt. (2Bäre eS nicht angezeigt, in ben

©eßlußsengniffen [noeß einen entfpreeßenben SßaffuS aufsu»
füßren?)

VMr fteßen aßerbingS Bor ber ©rmeiterung unferer fosiaten
©efeggebung snr ftaattießen Sranfen» unb Unfall»
berfießerunjg, aßein fie mirb noeß lange auf ficß marten
laffen, ba betannttieß gegen ben gorrer'fcßen ©ntmurf ©tel»
lung genommen mürbe. Umfomeßr foßten ficß baßer bie
©eroerbetreibenben bem gemeinnügigen Unternehmen anfeßtießen
unb smar haftpflichtige roie nicßtßaftpflicßtige betriebe,
©erabe biefe Iegtern foßten ißren Arbeitern bie SBoßltßat
i>cr llnfaßBerficßerung geroäßren. 2Benn ber fürforgtieße
gamilienBater unb Borficßtige ©efcßäftSmann feine Ange»
hörigen gegen bie mirtfcßaftlicßen Vadjteile feines unermar»

teten frühen SobeS bureß eine SebenSBerficßerungS=Volice
fießer su fteßen fueßt, fo mirb auf ber anbern ©eite boeß su
berüdfidjtigen bleiben, baß UnglüdSfäße eintreten tonnen,
bie smar nicht ben fofortigen Sob, rooßl aber ben teilroeifen
ober gänzlichen Verluft ber Arbeitstraft sur golge ßaben,
fobaß eS unter biefen Umftänben fraglich erfeßeint, ob bte

gefcßmälerten ober gänglicß Berlorenen ©intünfte bie gort»
fegung einer SebenSBerficßerungSpolice noeß gefiatten. hier
ift entfeßieben bie tlnfaßoerficßerung berufen, ßülfreieß ein»

Zutreten, inbem fie bem Verunglüdten bie ferneren ©ubfiftens»
mittel bietet, fei eS bureß eine einmalige Sapitaloergütung
ober bureß ©cßabloSßaltung für entgeßenben ©rroerb unb
ertoaeßfenbe Sîurfoften mäßrenb ber ©rmerbSunfäßigteit.

Unfäße tommen nießt nur in großen ©efcßäften Bor,
felbft ber tleinfte 23etrieb ift Bor folcßen nießt Berfcßont. Seiber
unterbleibt bie Verficßerung ber Arbeiter gegen Unfaß immer
öfter, ba bie VerficßerungSgefeßfcßaften bie ßkämien für
maneße Snbuftrien auf eine faft unerträgliche höße gefteigert
ßaben. Viele Arbeitgeber übernehmen baS ßtifito felbft unb

glauben bann, als ©etb ft Ber fießerer berechtigt su fein,
Bon ißren Arbeitern einen Veitrag an bie Unfaßprämien ab»

susießen. Sem ift aber burcßauS nießt fo ; eS finb uns gäfle
befannt, in melcßen ber betr. Arbeitgeber ben Arbeitern bie

Vrämienabsüge surüdsnBergüten ßatte Sa bie ©eßmeiserifeße

®emerbe»Unfaflfaffe feinen materießen ©eminn su erzielen
beabfteßtigt unb nur geringe VermaltungSfoften ßat, fo ift
fie aueß in ber Sage, bie Vuümien bebeutenb unter ben

Anfügen ber auf Aftien berußenben UnfaßBerficßerungSgefeß»
feßaften su halten. Srrig märe aber aßerbingS bie Vleinung,
baß man bei einem auf ©egenfeitigfeit berußenben Verficße»

rungSinftitute fcßlecßtßin faft gar feine Vtümien su leiften
ßätte.

3unt ©eßluffe erlauben mir uns, bie „© cßmeis er.
®emerbe»iinfatlfaffe in 3üricß" allen ©emerbe»

treibenben sur Verüdficßtigung angelegentticßft su empfehlen
unb münfeßen biefem gemeinnügigen Snftitut befteS ©ebeißen

$etfd)te&ene§.
Sedjniïum 28intertßur. Am ©eßluffe be§ ©ommer»

femefterS ßaben 71 ©cßüler beS fantonalen SecßnifumS in
SBintertßur bie gäßigfeitsprüfung mit ©rfolg beftanben unb
baS Siptom erhalten: als Vautecßnifer 25, als Vtafcßinen»
teeßnifer 22, als ©leftroteeßnifer 13, als ©ßemifer 3 unb
als SonforbatSgeometer 8.

Sem bernifdjett ßtftorifcßen ©lufcunt ift aus bem alten
Bon ßtieberßäufer'fcßen häufe gegenüber bem früßern ©tabt»
ßauS Bon Viban eine ßoißintereffante Vereiterung suge»
fommen. @S ift bieS ein über 300jäßrigeS Samin, baS in
einer finftern Siicße ftanb. Am taminfeßoß befinben ficß

fcßön foloriert unö auSgeßauen bie SBappen Bon Mbau,
Vtülßaufen, Vafel, ©traßburg, Vern, 3üri<ß, Sonftans,
©cßaPaufen, ©t. ©aßen, Viel, alfo bie eoangelifcßen ©tänbe
mit ben sugemanbten Orten, mie fie in ber ÜDtitte beS 16.
SaßrßunbertS Berbünbet maren. Ser ©til ift juft jener beS

llebergangS ber ©otßif in bie ßtenaiffance. Ser 3'nnenfrans
ift noeß gotßifcß, bie ©eitenmänbe bagegen Venaiffance.
VecßtS unb linfS bepben ficß fcßön in ©anbftein auSgeßauen
Bier große Selpßine mit meitgeöffnetem fftaeßen. SaS huuS
mit feinem ftarfen Vtauermerf, gotßifcßen genftern, fpigbogigen
Sßüren unb fotib gemölbtem Sfeßer bürfte piefleießt einmal
baS VatßauS gemefen fein.

Sic ßircßöemetnbe ©tettten (Vern) beabfießtigt, ein

neues Strcßengeläute su erfteßen, Bon roelcßem bie
fleine ©lode ber bisherigen größten gteicßfommen foß. 3ur
Veftreitung ber Soften, ca. 7000 gr., merben freimißige
Veiträge gefammelt, bie in fcßöner SBetfe, als 3sidßen fircß=
ließen ©inneS fließen 3. V. Bon 200 gr. bis auf bie fleinfte
©abe Bon 4 gr.
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Unfallversicherung.
(Korrespondenz,)

Nachdem in Ihrem geschätzten Blatte die Aufmerksamkeit
der Gewerbetreibenden auf die kürzlich gegründete „Schweiz.
Gewerbe-Unfal-lkasse" gelenkt, deren Betrieb mit dem

1. Juli l, I. aufgenommen worden, finden wir es im In-
teresse aller Berufszweige, auf dieses überaus zweckmäßige,
gemeinnützige und empfehlenswerte Institut hinzuweisen.

Die uns vorliegenden Statuten und Vevsicherungs-
bedingungen der Schweizer. Gewerbe-Unfallkasse,
deren prägnanteund klareFassung ganzbeson-
der s vorteilhaft hervortritt, entsprechen so ziemlich den Heu-

tigen Anschauungen der öffentlichen Meinung und machen
den Eindruck, daß das Institut das Bestreben hat, von vorn-
herein alle Zweideutigkeiten und Unklarheiten ferne zu halten.
Nachstehende Punkte erscheinen uns ganz besonders bemer-
kenswert.

Das Institut hat zum Zweck, seine Mitglieder auf Grund-
läge der Gegenseitigkeit zu versichern und zwar:

1. auf dem Wege der Kollektiv-Versicherung —
mit und ohne Ausdehnung der Versicherung auf die Haft-
Pflichtersatzansprüche — gegen die materiellen Schadenfolgen
körperlicher Berufsunfälle, welche den Arbeitgeber und dessen

Arbeitspersonal oder einzig nur das letztere treffen. Haft-
Pflichtversicherung allein wird nicht gewährt;

2. mittelst der Einzelversicherung gegen die mate-
riellen Schadenfolgen aller körperlichen Unfälle, welche den

Versicherten betreffen;
3. die auf den Todesfall versicherte Summe wird auch

dann noch voll ausbezahlt, wenn der Tod erst innerhalb
eines Jahres als direkte Folge des erlittenen Unfalles eintritt:

4. Im Jnvaliditätsfalle vergütet das Institut eine ein-
malige Kapital-Abfindung, deren Höhe nach dem Grade der

Invalidität festgesetzt ist, sodaß sich jeder über die zu erwar-
tende Entschädigung genau Rechenschaft ablegen kann und
keinerlei Differenzen mit dem Institute hinsichtlich seiner
Ansprüche zu befürchten hat;

5. Im Falle vorübergehender, gänzlicher oder teilweiser
Invalidität, d. h. im Falle von Verletzungen, welche eine

vorübergehende, gänzliche oder teilweise Erwerbsunfähigkeit
zur Folge haben, werden vergütet:

s,) Bei der Kollektiv- und Haftpflichtver-
sich erung:

1. die notwendige Heilungs- und Verpflegungskosten;
2. für die Dauer der ärztlichen Behandlung der volle,

ausfallende Lohn, bezw. bei nur teilweiser Erwerbsunfähigkeit
der entsprechende Teil derselben.

k) Bei der Einzelversicherung:
die in jedem einzelnen Falle durch die Police versicherte

und festgesetzte Tagesentschädigung, beginnend mit dem auf
den Unfalltag nächstfolgendem Tage bis auf 2<)<Z Tage
(Sonn- und Festtage mitgerechnet).

Die Unfall-Schaden-Anzeigeformulare (auch für andere
Gesellschaften nachahmungswert) sind äußerst präzis und klar
abgefaßt und geben Zeugnis davon, daß die Verwaltung in
richtigen Händen liegt. (Wäre es nicht angezeigt, in den

Schlußzeugniffen jnoch einen entsprechenden Passus aufzu-
führen?)

Wir stehen allerdings vor der Erweiterung unserer sozialen
Gesetzgebung zur staatlichen Kranken- und Unfall-
Versicherung, allein sie wird noch lange auf sich warten
lassen, da bekanntlich gegen den Forrer'schen Entwurf Stel-
lung genommen wurde. Umsomehr sollten sich daher die
Gewerbetreibenden dem gemeinnützigen Unternehmen anschließen
und zwar Haftpflichtige wie nichthaftpflichtige Betriebe.
Gerade diese letztern sollten ihren Arbeitern die Wohlthat
der Unfallversicherung gewähren. Wenn der fürsorgliche
Familienvater und vorsichtige Geschäftsmann seine Ange-
hörigen gegen die wirtschaftlichen Nachteile seines unerwar-

teten frühen Todes durch eine Lebensversicherungs-Police
sicher zu stellen sucht, so wird auf der andern Seite doch zu
berücksichtigen bleiben, daß Unglücksfälle eintreten können,
die zwar nicht den sofortigen Tod, wohl aber den teilweisen
oder gänzlichen Verlust der Arbeitskraft zur Folge haben,
sodaß es unter diesen Umständen fraglich erscheint, ob die

geschmälerten oder gänzlich verlorenen Einkünfte die For:-
setzung einer Lebensversicherungspolice noch g-statten. Hier
ist entschieden die Unfallversicherung berufen, hülfreich ein-

zutreten, indem sie dem Verunglückten die ferneren Subsistenz-
Mittel bietet, sei es durch eine einmalige Kapitalvergütung
oder durch Schadloshaltung für entgehenden Erwerb und
erwachsende Kurkosten während der Erwerbsunfähigkeit.

Unfälle kommen nicht nur in großen Geschäften vor,
selbst der kleinste Betrieb ist vor solchen nicht verschont. Leider
unterbleibt die Versicherung der Arbeiter gegen Unfall immer
öfter, da die Versicherungsgesellschaften die Prämien für
manche Industrien auf eine fast unerträgliche Höhe gesteigert

haben. Viele Arbeitgeber übernehmen das Risiko selbst und

glauben dann, als Selbstversicherer berechtigt zu sein,

von ihren Arbeitern einen Beitrag an die Unfallprämien ab-

zuziehen. Dem ist aber durchaus nicht so; es sind uns Fälle
bekannt, in welchen der betr. Arbeitgeber den Arbeitern die

Prämienabzüge zurückzuvergüten hatte! Da die Schweizerische

Gewerbe-Unfallkasse keinen materiellen Gewinn zu erzielen
beabsichtigt und nur geringe Verwaltungskosten hat, so ist
sie auch in der Lage, die Prämien bedeutend unter den

Ansätzen der auf Aktien beruhenden Unfallversicherungsgesell-
schaften zu halten. Irrig wäre aber allerdings die Meinung,
daß man bei einem auf Gegenseitigkeit beruhenden Versiche-

rungsinstitule schlechthin fast gar keine Prämien zu leisten

hätte.
Zum Schlüsse erlauben wir uns, die „Schweizer.

Gewerbe-Unfallkasse in Zürich" allen Gewerbe-
treibenden zur Berücksichtigung angelegentlichst zu empfehlen
und wünschen diesem gemeinnützigen Institut bestes Gedeihen!

Verschiedenes.
Technikum Winterthur. Am Schlüsse des Sommer-

semesters haben 71 Schüler des kantonalen Technikums in
Winterthur die Fähigkeitsprüfung mit Erfolg bestanden und
das Diplom erhalten: als Bautechniker 25, als Maschinen-
techniker 22, als Elektrotechniker 13, als Chemiker 3 und
als Konkordatsgeometer 8.

Dem beimischen historischen Museum ist aus dem alten
von Niederhäuser'schen Hause gegenüber dem frühern Stadt-
Haus von Nidau eine hochinteressante Bereicherung zuge-
kommen. Es ist dies ein über 300jähriges Kamin, das in
einer finstern Küche stand. Am Kaminschoß befinden sich

schön koloriert und ausgehauen die Wappen von Nidau,
Mülhausen, Basel, Straßburg, Bern, Zürich, Konstanz,
Schaffhausen, St. Gallen, Viel, also die evangelischen Stände
mit den zugewandten Orten, wie sie in der Mitte des 16.
Jahrhunderts verbündet waren. Der Stil ist just jener des
Uebergangs der Gothik in die Renaissance. Der Zinnenkranz
ist noch gothisch, die Seitenwände dagegen Renaissance.
Rechts und links befinden sich schön in Sandstein ausgehauen
vier große Delphine mit weitgeöffnetem Rachen. Das Haus
mit seinem starken Mauerwerk, gothischen Fenstern, spitzbogigen
Thüren und solid gewölbtem Keller dürfte vielleicht einmal
das Rathaus gewesen sein.

Die Kirchgemeinde Stettlen (Bern) beabsichtigt, ein

neues Kirchengeläute zu erstellen, von welchem die
kleine Glocke der bisherigen größten gleichkommen soll. Zur
Bestreitung der Kosten, ca. 7000 Fr., werden freiwillige
Beiträge gesammelt, die in schöner Weise, als Zeichen kirch-
lichen Sinnes fließen z. B. von 200 Fr. bis auf die kleinste
Gabe von 4 Fr.


	Unfallversicherung

